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RS OGH 1977/2/3 12Os5/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.02.1977

Norm

StPO §262 A

StPO §460 C

Rechtssatz

Die Anhörungsp4icht gilt insbesondere auch, wenn eine Strafverfügung wegen eines Ermächtigungsdeliktes erlassen

werden soll, der ö8entliche Ankläger aber zufolge anderer rechtlicher Au8assung noch keine Ermächtigung eingeholt

hat.

Entscheidungstexte

12 Os 5/77
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